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Kantonsrat 

P 390 

Postulat Rüttimann Daniel und Mit. über eine gezielte Unterstützung bezie-

hungsweise Beratung für ältere Menschen bei ihrer Wohn- und Lebensform so-

wie bei ihren Veränderungsprozessen 

eröffnet am 24. März 2025  

Der Regierungsrat wird hiermit aufgefordert, zentrale Punkte des neuen Altersleitbilds beim 

Handlungsfeld «Wohnen» aktiver zu begleiten und zu unterstützen. Ältere Personen sollen so 

bei der Auseinandersetzung mit ihren aktuellen und künftigen Wohnformen sowie bei ihren 

Veränderungsprozessen auf kompetente Beratung und Unterstützung zählen dürfen. Damit 

soll gewährleistet werden, dass ältere Personen die eigene Wohn- und Lebensform nach ih-

ren Vorstellungen und Möglichkeiten bis ins hohe Alter selber gestalten und bei Bedarf auf 

unterstützende Dienstleistungen oder Beratungen zurückgreifen können. 

 

Begründung: 

Die Schweiz allgemein, und damit auch der Kanton Luzern, sind aufgrund der demografi-

schen Entwicklung mit einer «alternden Gesellschaft» konfrontiert. Dies wird sich in den 

nächsten 15 bis 25 Jahren deutlich zeigen. Eine aktuelle Studie1 der Hochschule Luzern – 

Wirtschaft zur Thematik «Wohnen im Alter» liefert nebst aktuellen Zahlen und Grundlagen 

wertvolle Hinweise und Empfehlungen sowie Erkenntnisse für die konkrete Bearbeitung.  

 

Positiv kann festgehalten werden, dass aktuell die Mehrheit der älteren Menschen unter gu-

ten Wohnbedingungen lebt. Auffallend ist dabei, dass gerade ältere Menschen eine niedrige 

Mobilität aufweisen und diese sich in den letzten Jahren auch kaum verändert hat. 

 

Bis ins Jahr 2035 wird sich die Zahl der Menschen, über 80 Jahre erheblich erhöhen. Somit 

wird es zunehmend Menschen geben, die auf Unterstützung, ambulante Dienstleistungen 

und Pflege angewiesen sein werden – und das in einem von Fachkräftemangel geforderten 

Arbeitsmarkt. 

 

Gleichzeitig jedoch wird es nicht möglich – und wohl auch nur bedingt notwendig – sein, eine 

Vielzahl neuer Pflegebetten aufzubauen. Die Haltung der Menschen zielt dahin, dass sie 

möglichst lange im eigenen Haushalt wohnen und sich dabei mit angepassten Dienstleistun-

gen versorgen wollen. Diese Verschiebungen werden somit bezüglich Eintrittsalter und Pfle-

gestufen auch Auswirkungen auf die Pflegeheime haben. 

 

Zu erwarten ist zudem ein Anstieg bei Wohnungsumbauten, damit Senioren/innen länger als 

bisher in den eigenen vier Wänden wohnen können. In vielen Wohnungen ist die Barrierefrei-

heit für das selbständige Leben oder eine angemessene ambulante Betreuungspflege noch 

nicht ausreichend vorhanden.  

                                                
1 https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/das-bwo/informationen/medienmitteilungen.msg-id-104054.html 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/das-bwo/informationen/medienmitteilungen.msg-id-104054.html
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Senioren/innen wollen und sollen also in einer passenden, eigenen Wohnsituation möglichst 

lange ein selbständiges Leben führen können (vgl. auch Altersleitbild des Kantons Luzern2 mit 

den sechs Handlungsfeldern und zugewiesenen Leitsätzen).  

 

Daher wird der Regierungsrat mit diesem Postulat aufgefordert zu prüfen, ob die bestehen-

den Ressourcen ausreichen, um die im Altersleitbild formulierten Ziele anzugehen; nämlich: 

a. ältere Menschen können ihre Wohn- und Lebensform nach ihren Vorstellungen und 

Möglichkeiten gestalten; 

b. ältere Menschen setzen sich mit ihrer aktuellen und künftigen Wohnform auseinander 

und erhalten bei Bedarf in einem Veränderungsprozess die dazu nötige oder gewünschte 

Unterstützung oder Beratung; 

c. ältere Menschen haben in ihrer Wohnung Zugang auf gut erreichbare Dienstleistungen. 

 

Die Entwicklung bei der Altersstruktur, bei der Wohn- und Pflegesituation sowie bei der me-

dizinischen Versorgung deuten auf eine grosse zu erwartende gesellschaftliche Herausforde-

rung in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten hin. Eine gute Unterstützung ist daher not-

wendig, wichtig und wertvoll. 

Rüttimann Daniel 

 

Albrecht Michèle, Jost-Schmidiger Manuela, Boog Luca, Krummenacher-Feer Marlis, Piazza 

Daniel, Nussbaum Adrian, Affentranger-Aregger Helen, Stadelmann Karin Andrea, Bucheli 

Hanspeter, Schärli Stephan, Fässler Peter, Galbraith Sofia, Bühler-Häfliger Sarah, Rey Caroline, 

Heselhaus Sabine, Bolliger Roman, Irniger Barbara, Waldvogel Gian 

 

                                                
2 https://disg.lu.ch/-/media/DISG/Dokumente/Themen/Alter/Altersleitbild/Altersleitbild_Kanton_Luzern_Perspekti-

ven_fuer_ein_gutes_Alter_n_barrierefrei.pdf 

https://disg.lu.ch/-/media/DISG/Dokumente/Themen/Alter/Altersleitbild/Altersleitbild_Kanton_Luzern_Perspektiven_fuer_ein_gutes_Alter_n_barrierefrei.pdf
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[bookmark: _GoBack]Postulat Rüttimann Daniel und Mit. über eine gezielte Unterstützung beziehungsweise Beratung für ältere Menschen bei ihrer Wohn- und Lebensform sowie bei ihren Veränderungsprozessen

eröffnet am 24. März 2025 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt

Der Regierungsrat wird hiermit aufgefordert, zentrale Punkte des neuen Altersleitbilds beim Handlungsfeld «Wohnen» aktiver zu begleiten und zu unterstützen. Ältere Personen sollen so bei der Auseinandersetzung mit ihren aktuellen und künftigen Wohnformen sowie bei ihren Veränderungsprozessen auf kompetente Beratung und Unterstützung zählen dürfen. Damit soll gewährleistet werden, dass ältere Personen die eigene Wohn- und Lebensform nach ihren Vorstellungen und Möglichkeiten bis ins hohe Alter selber gestalten und bei Bedarf auf unterstützende Dienstleistungen oder Beratungen zurückgreifen können.



Begründung:

Die Schweiz allgemein, und damit auch der Kanton Luzern, sind aufgrund der demografischen Entwicklung mit einer «alternden Gesellschaft» konfrontiert. Dies wird sich in den nächsten 15 bis 25 Jahren deutlich zeigen. Eine aktuelle Studie[footnoteRef:2] der Hochschule Luzern – Wirtschaft zur Thematik «Wohnen im Alter» liefert nebst aktuellen Zahlen und Grundlagen wertvolle Hinweise und Empfehlungen sowie Erkenntnisse für die konkrete Bearbeitung.  [2:  https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/das-bwo/informationen/medienmitteilungen.msg-id-104054.html] 




Positiv kann festgehalten werden, dass aktuell die Mehrheit der älteren Menschen unter guten Wohnbedingungen lebt. Auffallend ist dabei, dass gerade ältere Menschen eine niedrige Mobilität aufweisen und diese sich in den letzten Jahren auch kaum verändert hat.



Bis ins Jahr 2035 wird sich die Zahl der Menschen, über 80 Jahre erheblich erhöhen. Somit wird es zunehmend Menschen geben, die auf Unterstützung, ambulante Dienstleistungen und Pflege angewiesen sein werden – und das in einem von Fachkräftemangel geforderten Arbeitsmarkt.



Gleichzeitig jedoch wird es nicht möglich – und wohl auch nur bedingt notwendig – sein, eine Vielzahl neuer Pflegebetten aufzubauen. Die Haltung der Menschen zielt dahin, dass sie möglichst lange im eigenen Haushalt wohnen und sich dabei mit angepassten Dienstleistungen versorgen wollen. Diese Verschiebungen werden somit bezüglich Eintrittsalter und Pflegestufen auch Auswirkungen auf die Pflegeheime haben.



Zu erwarten ist zudem ein Anstieg bei Wohnungsumbauten, damit Senioren/innen länger als bisher in den eigenen vier Wänden wohnen können. In vielen Wohnungen ist die Barrierefreiheit für das selbständige Leben oder eine angemessene ambulante Betreuungspflege noch nicht ausreichend vorhanden. 

Senioren/innen wollen und sollen also in einer passenden, eigenen Wohnsituation möglichst lange ein selbständiges Leben führen können (vgl. auch Altersleitbild des Kantons Luzern[footnoteRef:3] mit den sechs Handlungsfeldern und zugewiesenen Leitsätzen).  [3:  https://disg.lu.ch/-/media/DISG/Dokumente/Themen/Alter/Altersleitbild/Altersleitbild_Kanton_Luzern_Perspektiven_fuer_ein_gutes_Alter_n_barrierefrei.pdf] 




Daher wird der Regierungsrat mit diesem Postulat aufgefordert zu prüfen, ob die bestehenden Ressourcen ausreichen, um die im Altersleitbild formulierten Ziele anzugehen; nämlich:

a. ältere Menschen können ihre Wohn- und Lebensform nach ihren Vorstellungen und Möglichkeiten gestalten;

b. ältere Menschen setzen sich mit ihrer aktuellen und künftigen Wohnform auseinander und erhalten bei Bedarf in einem Veränderungsprozess die dazu nötige oder gewünschte Unterstützung oder Beratung;

c. ältere Menschen haben in ihrer Wohnung Zugang auf gut erreichbare Dienstleistungen.



Die Entwicklung bei der Altersstruktur, bei der Wohn- und Pflegesituation sowie bei der medizinischen Versorgung deuten auf eine grosse zu erwartende gesellschaftliche Herausforderung in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten hin. Eine gute Unterstützung ist daher notwendig, wichtig und wertvoll.

Rüttimann Daniel

Albrecht Michèle, Jost-Schmidiger Manuela, Boog Luca, Krummenacher-Feer Marlis, Piazza Daniel, Nussbaum Adrian, Affentranger-Aregger Helen, Stadelmann Karin Andrea, Bucheli Hanspeter, Schärli Stephan, Fässler Peter, Galbraith Sofia, Bühler-Häfliger Sarah, Rey Caroline, Heselhaus Sabine, Bolliger Roman, Irniger Barbara, Waldvogel Gian
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